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Gersau, August 1970

Erscheint monatlich
43. Jahrgang Nr. 8

VON MONAT ZU MONAT

Das militärische Territorialprinzip
Unter dem militärischen Territorialprinzip versteht man den in Artikel 21, Absatz 1 der

Bundesverfassung verankerten Grundsatz, wonach die Truppenkörper der Armee, das

heisst also die Bataillone und Regimenter, aus der Mannschaft desselben Kantons gebil-
det werden sollen, sofern nicht militärische Gründe diesem Vorgehen entgegenstehen.
Diese Vorschrift der «landsmannschaftlichen Zusammensetzung» der Truppenkörper,
bildet einen Teilaspekt innerhalb der föderalistischen Tendenzen, aus denen heraus die

Militärartikel unserer Bundesverfassung verstanden werden müssen. Die Militärartikel —
es betrifft in erster Linie die Artikel 18 bis 22 der Verfassung — bilden einen im Jahre
1874 nach langen Kämpfen zustande gekommenen Kompromiss zwischen Zentralisten
und Föderalisten in Militärfragen. Sie brachten eine Aufteilung der Kompetenzen in
militärischen Angelegenheiten zwischen dem Bund und den Kantonen, die mit heutigen
Augen betrachtet vielleicht schwer verständlich erscheint, die aber für die damalige Zeit
als fortschrittlich gelten durfte, und die immerhin die seither verflossenen, bald hundert
Jahre, einschliesslich zweier langer Aktivdienste, mit Anstand zu bestehen vermochte.

Eines der wichtigsten Postulate der Kantone war im Jahre 1S74 das Recht auf Bildung
das in Artikel 19, Absatz 1, Litera b der Bundesverfassung

bis auf den heutigen Tag verbrieft ist. Im Gegensatz zu den «eidgenössischen Truppen-
körpern» (Artikel 154 des Bundesgesetzes über die Militärorganisation) handelt es sich

hier um die Bataillone und Kompagnien der Infanterie, die Dragonerschwadronen und
die Einheiten des Landsturms der Einheiten und Detachemente sowie des Hilfsdienstes,
die von den Kantonen auf Grund der eidgenössischen Aushebungsvorschriften aus der

wehrpflichtigen Mannschaft ihres eigenen Kantonsgebietes zu stellen sind und deren
Bestand sie unausgesetzt zu erhalten haben (Militärorganisation, Artikel 153). Sowohl
für die Stellung der Offiziere und Unteroffiziere, als auch für die Mannschaften, und

zwar sowohl der betreffenden Truppengattungen als auch innerhalb der Infanterie und
der Kavallerie notwendiger anderer Truppengattungen, hat der Bund zu sorgen, wenn
ein Kanton nicht imstande ist, aus eigenen Beständen die benötigte Zahl von Kadern und
Mannschaften für seine kantonalen Formationen aufzubringen. Eine weitere Konsequenz
dieses kantonalen Hoheitsrechts besteht darin, dass die Kantone das Recht haben, die
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